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Richtlinien  

für die Elternbeiräte  
in den 

Tageseinrichtungen  
für Kinder  

in der Diözese Fulda 
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Katholische Kindertageseinrichtungen sind Stätten, an denen die Kirche in unserer Gesell-
schaft gegenwärtig und wirksam werden kann. Ihre Eigenprägung gewinnen sie dadurch, dass 
sie aus einem umfassenden, im Glauben gründenden Verständnis von Welt und Mensch erzie-
hen und aus dieser Sicht eine ganzheitliche Bildung anstreben. In der Kindertageseinrichtung 
soll deshalb ausdrücklich religiöse Bildung und Glaubenserziehung wirksam werden, weil dies 
nicht nur zum Auftrag der Kirche, sondern auch zur Entfaltung der menschlichen Anlagen über-
haupt gehört. 
 
Die katholische Kindertageseinrichtung unterstützt seinerseits die EItern und Familien in ihren  
eigenen Erziehungsbemühungen. Der Elternbeirat gibt andererseits den EItern der betreuten 
Kinder Gelegenheit, im institutionellen Erziehungsbereich Mitverantwortung zu übernehmen. 
 
 
A. AUFGABEN 
 
Der Elternbeirat dient der engen Zusammenarbeit zwischen EItern, Mitarbeiter/Innen und 
Pfarrgemeinde. 
 
Er soll gehört werden: 
 

1. zur Festigung der Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit in Überein- 
 stimmung mit der kirchlichen Grundkonzeption; 
 

2. bei der Auswahl von Inventar und pädagogischen Spielmaterials; 
 

3. zur Höhe der EIternbeiträge; 
 

4. bei der Änderung, Ausweitung oder Einschränkung der Zweckbestimmung der Kin- 
 dertageseinrichtung; 
 

5. bei der Planung baulicher Maßnahmen; 
 

6. bei der Festlegung der Kriterien für die Aufnahme der Kinder; 
 

7. bei der Festlegung der Öffnungszeiten und Ferientermine unter Berücksichtigung der 
 arbeitsrechtlichen Bestimmungen für das Personal (betr. u. a. Arbeitszeit und 
 Urlaubsansprüche); 
 

8. bei der Planung der Elternarbeit. 
 
Zu den vorstehenden Punkten 2 und 8 kann der Elternbeirat von sich aus Empfehlungen erar-
beiten und dem Träger zuleiten. 
 
Soweit der Träger die Empfehlungen des Elternbeirats nicht berücksichtigen kann, soll er seine 
Entscheidung begründen. Über die in den Punkten 1-8 genannten Gegenstände hin- aus kann 
der Träger mit dem Elternbeirat alle die Einrichtung betreffenden Fragen erörtern. 
 
 
B. ORGANISATION 
 
1. ZUSAMMENSETZUNG 
 

Dem Elternbeirat gehören an: 
 

1.1 Mindestens 3 EIternvertreter/Innen der Kinder, die die Einrichtung besuchen. Wenn 
drei und mehr Gruppen vorhanden sind, ist 1 EIternvertreter/In je Gruppe zu wählen. 
Bei den zwei- und eingruppigen Tageseinrichtungen wählen EItern gemeinsam drei 
EIternvertreter, wobei im Falle von 2 Gruppen jede Gruppe repräsentiert sein muss. 
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1.2 Die Leiterin/der Leiter der Einrichtung kraft Amtes. 
 

1.3 Ein(e) von den Mitarbeiter/Innen der Einrichtung gewählte(r) Vertreter/In. 
 

1.4 Soweit ein Pfarrgemeinderat besteht, ein(e) Vertreter/In des Pfarrgemeinderates, 
die/der von diesem für die Amtszeit des Pfarrgemeinderates durch Wahl entsandt 
wird. 

 

1.5 Ein(e) Beauftragte(r) des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde oder bei sonstigen 
Trägern seines Leitungsorgans, soweit nicht der mit Leitung der zuständigen Kirchen- 
gemeinde beauftragte Seelsorger die Trägervertretung wahrnimmt. Dauer und Um- 
fang der Beauftragung bestimmt der Verwaltungsrat oder das Leitungsorgan. 

 

1.6 Soweit vom Verwaltungsrat des Trägers berufen, ein(e) LehrerIn der Grundschule 
aus dem Einzugsbereich der Kindertageseinrichtung für die Dauer von 4 Jahren. Wie- 
derberufung ist möglich. Dieses Beiratsmitglied hat lediglich beratende Stimme. 

 
 
2. AMTSZEIT 
 

Die Amtszeit der nach Ziff. 1.1 gewählten EIternvertreter/Innen des Elternbeirates beträgt 1 
Jahr. Vertreter der Mitarbeiter/Innen nach Ziff. 1.3 werden auf 4 Jahre gewählt. Wiederwahl ist 
möglich. Die Amtszeit endet vorzeitig mit dem Wegfall der in Ziff. 1.1. und 1.3. genannten Vor-
aussetzungen für eine Wahl. In diesem Falle führt ein(e) Elternvertreter/In das Amt bis zur 
Neuwahl weiter. 
 
Für die oder den vorzeitig ausgeschiedene(n) Mitarbeiter/Innen ist unverzüglich eine Neuwahl 
für den Rest der Amtszeit vorzunehmen. Vertreter des Pfarrgemeinderates (Ziff. 1.4.) sowie 
Beauftragte nach Ziff. 1.5. bleiben bis zur Neuwahl oder erneuten Beauftragung eines(r) Ver-
treters/In im Amt. 
 
 
3. WAHLEN 
 
3.1 Die Vertreter der Eltern/Sorgeberechtigten sind spätestens 8 Wochen nach dem 

Hauptaufnahmetermin der Kindertageseinrichtung neu zu wählen. Auf Antrag eines 
anwesenden Sorgeberechtigten eines Kindes, oder wenn beide Eltern/Sorgeberech-
tigte anwesend sind auf gemeinsamen Antrag, erfolgt die Wahl geheim. Gewählt ist, 
wer die meisten Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhält. 
 

3.2 Zu der Wahlversammlung der Eltern/Sorgeberechtigten lädt der Träger oder in sei-
nem Auftrag die Leiterin/der Leiter die Eltern/Sorgeberechtigten mit einer Frist von 
mindestens 1 Woche schriftlich ein. Bei Einrichtungen mit 3 oder mehr Gruppen kann 
die Wahlversammlung auch für einzelne Gruppen getrennt abgehalten werden. 
 

3.3 Die Wahl wird von einem dreiköpfigen Wahlvorstand geleitet, der vom Träger oder 
seinem Beauftragten bestimmt wird. Der Wahlvorstand hat ein Protokoll über das Er- 
gebnis der Wahl zu fertigen und gemeinsam zu unterzeichnen, aus dem Kandidaten, 
Stimmberechtigte, abgegebene gültige Stimmen und die auf die Kandidaten ent-
fallenden Stimmen hervorgehen. 

 
3.4 Wahlberechtigt und wählbar sind die geschäftsfähigen Sorgeberechtigten. Mitarbei-

ter/Innen der Kindertageseinrichtung sind bei der Wahl der EIternvertreter/Innen aus-
geschlossen. Die Sorgeberechtigten eines Kindes haben zusammen nur eine Stim-
me. Dies gilt auch, wenn sie mehrere Kinder in der Kindertageseinrichtung angemel-
det haben. 



 
Seite 5 

3.5 Die Mitarbeiter/Innen werden unter dem Vorsitz der Leiterin/des Leiters der Kinderta- 
geseinrichtung in geheimer Abstimmung gewählt. Zur Wahl ist durch schriftliche Be- 
nachrichtigung mit einer Frist von 1 Woche einzuladen. Wählbar und wahlberechtigt 
sind alle Mitarbeiter/Innen der Kindertageseinrichtung, die in einem sozialversiche- 
rungspflichtigen Arbeitsverhältnis stehen. Im Übrigen gelten die in Ziff. 3 festgelegten 
Bestimmungen entsprechend. 

 
 
4. VORSITZ UND SCHRIFTFÜHRUNG 
 
Der Elternbeirat wählt aus den ihm angehörenden Elternvertretern/Innen die/den Vor-
sitzende/n und deren Stellvertreter/In. Der/Die Schriftführer/In kann auch aus den anderen Mit-
gliedern des Beirats gewählt werden. Die/der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen ein, bereitet 
sie vor und leitet sie. 
 
 
5. SITZUNGEN 
 
Der Elternbeirat tritt nach Bedarf, wenigstens jedoch zweimal jährlich zusammen. Er muss 
außerdem zusammentreten, wenn ein Drittel der Mitglieder, der Träger oder der/die Leiterin/ 
der Leiter dies beantragen. Die Einladung erfolgt schriftlich mit einer Frist von acht Tagen. Alle 
Mitglieder des Elternbeirates sowie alle EItern der die Kindertageseinrichtung besuchenden 
Kinder und alle Mitarbeiter/Innen können Beratungspunkte zur Tagesordnung vorschlagen. 
Nach jeder Sitzung des Elternbeirates sollen die EItern über die behandelten Punkte und über 
die Ergebnisse der Erörterungen und Abstimmungen unterrichtet werden. Die/der Schrift-
führer/In hat ein Beschlussprotokoll über die Sitzung anzufertigen, das von ihm/ihr und der/ 
dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Das Beschlussprotokoll ist dem Verwaltungsrat oder 
Leitungsorgan des Trägers und dem Pfarrgemeinderat innerhalb von zwei Wochen nach der 
Sitzung zur Kenntnisnahme zuzuleiten. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
 
 
6. ABSTIMMUNGEN 
 
Abstimmungen sind offen, auf Verlangen einer/eines anwesenden Stimmberechtigten jedoch 
geheim. 
Beschlüsse des Elternbeirates werden mit den Stimmen der Mehrheit der Anwesenden ge- 
fasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Der Elternbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
 
 

 
7. VERSCHWIEGENHEIT 

 
Die Mitglieder haben über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 
Angelegenheiten auch nach Beendigung ihrer Amtszeit Verschwiegenheit zu bewahren. Dies 
gilt nicht für offenkundige Tatsachen und Angelegenheiten, die nach ihrer Bedeutung keiner 
vertraulichen Behandlung bedürfen. 
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